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blik belegen sind, das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland vereinbart wird.

4. Die in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 
verwendeten Tarife sind von der Aufsichtsbehörde 
im Benehmen mit dem für die Preispolitik zuständi
gen Minister der Deutschen Demokratischen Repu
blik zu genehmigen,

a) wenn durch den Tarif ein unter Berücksichtigung 
des Schadens- und Kostenverlaufs des einzelnen 
Versicherungsunternehmens sowie des gesam
ten Schadensverlaufs aller Versicherungsunter
nehmen angemessenes Verhältnis von Versiche
rungsbeitrag und Versicherungsleistung dau
ernd gewährleistet ist,

b) wenn durch den Tarif das Schutzbedürfnis der 
Geschädigten, das Bedürfnis der Versicherten, 
einen wirksamen Versicherungsschutz zu haben, 
und das Interesse der Versicherungspflichtigen 
an der Gewährung des Versicherungsschutzes zu 
einem angemessenen Beitrag hinreichend ge
wahrt sind.

5. Ein Versicherungsunternehmen mit Sitz in der Deut
schen Demokratischen Republik, das im Zeitpunkt 
der Errichtung der Währungsunion zwischen der 
Deutschen Demokratischen Republik und der Bun
desrepublik Deutschland zum Geschäftsbetrieb be
fugt war, bedarf keiner Erlaubnis. Für die laufende 
Aufsicht gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes. 
Für die Anpassung des Geschäftsbetriebs an die Be
stimmungen dieses Gesetzes bestimmt die Aufsichts
behörde Übergangsfristen.

6. Für die Vermögensanlage der Versicherungsunter
nehmen in der Deutschen Demokratischen Republik 
wird die Republik dem Bund gleichgestellt.

VI. Folgeregelungen im Bereich der sozialen Sicherheit

1. Die Vorschriften über die Entsendung von versicher
ten Personen sollen auf verwandte Sachverhalte er
weitert werden.

2. In der Arbeitslosenversicherung und der Arbeitsför
derung sollen Beschäftigungszeiten im Gebiet der 
Deutschen Demokratischen Republik unter den glei
chen Voraussetzungen einen Anspruch auf Leistun
gen begründen wie Beschäftigungszeiten, die im Gel
tungsbereich des Arbeitsförderungsgesetzes zurück
gelegt worden sind.
Die auf diesen Zeiten beruhenden Lohnersatzleistun
gen sollen sich nach dem Bruttoarbeitsentgelt rich
ten, das der Berechtigte in der Deutschen Demokrati
schen Republik erzielt hat.

3. Die Vorschriften über das Ruhen der Leistungen der 
gesetzlichen Krankenversicherung der Bundesrepu
blik Deutschland sollen nicht bei Versicherten ange
wendet werden, die sich in der Deutschen Demokrati
schen Republik aufhalten.

4. Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung 
der Bundesrepublik Deutschland, die im Krankheits
fall oder bei Schwangerschaft und Mutterschaft Sach
leistungen in der Deutschen Demokratischen Repu
blik in Anspruch nehmen, sollen die Aufwendungen 
hierfür von ihrer Krankenkasse erstattet werden.

5. Im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung 
sollen Zeiten der Versicherung in der Sozialversiche
rung der Deutschen Demokratischen Republik in be
stimmten Fällen wie Versicherungszeiten in der ge
setzlichen Krankenversicherung der Bundesrepublik 
Deutschland behandelt werden.

6. Zeiten in der Deutschen Demokratischen Republik 
sollen für die Erfüllung von Anspruchs- und Anrech
nungsvoraussetzungen sowie die Berechnung der 
Höhe der Rente in der Bundesrepublik Deutschland 
berücksichtigt werden.

7. Leistungen nach dem Fremdrentengesetz sollen für 
künftige Übersiedler ausgeschlossen werden.

8. Die Erbringung von Rentenleistungen in die Deut
sche Demokratische Republik soll ermöglicht wer
den.

9. Rentner der Deutschen Demokratischen Republik 
sollen bei gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesre
publik Deutschland in die Krankenversicherung der 
Rentner einbezogen werden.

10. Übersiedler aus dem Gebiet der Deutschen Demokra
tischen Republik sollen hinsichtlich der Leistungen 
bei Krankheit und Mutterschaft.grundsätzlich so ge
stellt werden, als wenn sie innerhalb der Bundesrepu
blik Deutschland ihren Arbeitsplatz aufgegeben und 
in diesem Zusammenhang ihre Mitgliedschaft als 
Versicherungspflichtige in der gesetzlichen Kranken
versicherung beendet hätten.

VII. Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4101-1, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Oktober 1989 (BGBl. I 
S.1910)

Das Gesetz gilt mit folgender Maßgabe:
Bei der Anwendung des § 92 c Abs. 1 des Handelsgesetz
buchs in der ab 1. Januar 1990 geltenden Fassung steht das 
Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik dem Ge
biet der Europäischen Gemeinschaften gleich.

VIII. Beabsichtigte Regelung zur Erleichterung der Tätigkeit 
von Rechtsanwälten und Patentanwälten aus der Deut
schen Demokratischen Republik in der Bundesrepublik 
Deutschland:

1. In der Deutschen Demokratischen Republik zugelas
sene Rechtsanwälte dürfen im grenzüberschreiten
den Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland die 
Tätigkeit eines nach der Bundesrechtsanwaltsord
nung zugelassenen Rechtsanwalts ausüben. Be
schränkungen der Vertretungsbefugnis, die sich aus 
dem Erfordernis der Zulassung bei einem Gericht er
geben, bleiben unberührt. §52 Abs. 2 der Bundes
rechtsanwaltsordnung ist auf die in Satz 1 bezeichne- 
ten Personen entsprechend anzuwenden.

2. Die in Nummer 1 Satz 1 bezeichneten Rechtsanwälte 
haben bei der Ausübung ihrer Tätigkeit im grenz
überschreitenden Verkehr die Stellung eines in der 
Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechts
anwalts, insbesondere dessen Rechte und Pflichten, 
soweit diese nicht die Zugehörigkeit zu einer Rechts
anwaltskammer, den Wohnsitz oder die Kanzlei be
treffen. Sie beachten bei der Ausübung ihrer Tätig
keit im grenzüberschreitenden Verkehr die berufli
chen Regeln für einen nach der Bundesrechtsanwalts
ordnung zugelassenen Rechtsanwalt. Die berufs
rechtliche Ahndung einer schuldhaften Verletzung 
beruflicher Pflichten ist den zuständigen Stellen der 
Deutschen Demokratischen Republik Vorbehalten. 
Diese werden von dem Verdacht einer solchen 
Pflichtverletzung unterrichtet.

3. In der Deutschen Demokratischen Republik zugelas
sene Patentanwälte dürfen im grenzüberschreiten
den Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland die 
Tätigkeit eines nach der Patentanwaltsordnung zuge
lassenen Patentanwalts ausüben. Nummer 2 ist ent
sprechend anzuwenden.

4. Für die Anwendung der Vorschriften des Strafgesetz
buches über

- Straflosigkeit der Nichtanzeige geplanter Strafta
ten (§ 139 Abs. 3 Satz 2),

- Verletzung von Privatgeheimnissen (§ 203 Abs. 1 
Nr. 3, Abs. 3 bis 5, §§ 204, 205),

- Gebührüberhebung (§ 352) und Parteiverrat (§ 356)


